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VIDIMUS DES SCHULDBRIEFS VON FRANZ WALLIER FUER HEINRICH I.

ZURLAUBEN

Franz Wallier , Bürger von Solothurn , bekennt mit "gegenwertigev

Obligation ", Junker Hptm . Heinrich I . Zurlauben von Zug ab heutigem

Tag 5000 gl . Solothurner Währung schuldig zu sein . Und zwar hand¬
le es sich bei dieser Summe um Gelder , welche seine Schwester



Anna Elisabeth Wallier , [ die Gattin Heinrichs I . Zurlauben ] , ge¬
erbt habe.

Somit verpflichte er , Wallier , sich denn , seinem Schwager Hein¬

rich I . , dessen Erben oder dem rechtmässigen Inhaber dieses Brie¬

fes das Hauptgut samt den Zinsen nach 2 Jahren auszuzahlen . Eine

Fristverlängerung sei nicht vorgesehen . Komme er , Wallier , seinen

Verpflichtungen nicht nach , so sei der Gläubiger befugt , auf sein,

des Schuldners , "ligent , fahrent gegenwärtig und zukünfftig haab und"  Gut

zu greifen.

Auf Ersuchen des Schuldners habe er , [ Werner ] Helbling , Notar der

Stadt Solothurn , dieses Dokument am 23 . März 1645 ausgestellt und

besiegelt.

Es folgen die Unterschrift von Franz Wallier sowie Unterschrift

und Notariatszeichen von Helbling.

Stil

"Soll der Zins angdhn den 27 . Hornung 1645.

Collationnirt und Vidimirt durah mich underschribnen den . . ."

Beat Konrad Wickart , Stadtschreiber von Zug

Vidimierte Kopie . Bei der Identifizierung von Helbling und der Feststellung
der Lebensdaten von Wallier und Helbling war freundlicherweise Othmar Noser,
Adjunkt am Staatsarchiv Solothurn , behilflich.
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